
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1952/2/12 1351/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1952

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §66 Abs4;

GewO 1859 §22;

Rechtssatz

Die Änderung der Angaben über ein wesentliches Element des Konzessionsansuchens ist als eine Änderung des

Parteibegehrens zu werten, sodaß von einer Identität der Sache nicht mehr gesprochen werden kann.
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